
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHLJRN

VOM

19, OI~tober 1979 Nr, 5734

Die~Stadt Solothurn unterbreitet dem
Regierungsrat die
Brühl“ zur Genehmigung,.

Mit dem vorliegenden Plan wird der mit RRB Nr. 3157 vom 9. Juni
1970 genehmigte allgemeine Bebauungsplan “Brf~ill“ sowie der mit
RRB Nr. 2219 vom 26 April 1972 genehmigte spezielle Bebauung~—
plan “Obere1~ü1~1!~.imBer.eich derParzelleNr, 4065 abgeändert,
Das ganze Grundstuo1~ OB Nr. 4065 war urspr~nglich als LadenzQne

ausgeschieden, Der südliche Teil. dieses Gr~undstückes wird ni.iii
der öffentlichen Zone für die Erstellung einc~•s .Doppelkinder~
gartens zugewiesen, Im sUdöstJ~.ichen Teil wird ein Landstreif~n
als Wohnzone W2 ausgeschieden,

Die öffentliche Aüfag~Lerfoa.g~ ~ ~eit vom 28, M~i bis
27, Juni 1979, Während der gesetzlichen Frist wurde keine Ein—
sprache eingereicht, so dass der Gemeinderat die Abänderung
des Te~1bebauun~sp1anes “0ber~r Bruhl“ an ~de~ S.it~zung vom
~§15 deskant, Baugesetzes ge
nehmigt hat.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materiell sind keine Bemerkungen anzubringen,

Es wird

~hlossen:

1. Die Abänderung des Teilbebauungsplanes “Oberer Brühl!! der

Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn wird genehmigt,

2. Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit

dem vorliegenden in Widerspruch stehen,
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1!øbe±~er Brüh1‘~ der Eim7ohi~iergemeiflde
der Stadt~


